
 
Ausschreibung 

 

42. Dr. Kleemann-Zuchtausleseprüfung 
von 22. bis 25.09.2016 in Laa/Thaya (Österreich)  

 
 
der Österreichische Klub Deutsch-Kurzhaar hat sich freundli-
cherweise bereit erklärt, die 42. Dr. Kleemann Zuchtausleseprü-
fung auszurichten. 
 
Der Deutsch-Kurzhaar-Verband e. V. als Veranstalter  und 
der ausrichtende Österreichische Klub Deutsch-Kurzh aar 
laden alle Kurzhaar-Freunde herzlich zur Teilnahme ein. 
 
Zu dieser Prüfung können alle Hunde gemeldet werden, die im 
Zuchtbuch Deutsch-Kurzhaar eingetragen sind und nachstehen-
de Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Die Führer müssen im 
Besitz eines gültigen Jagdscheines sein. 
 
Zulassungsbedingungen:  

(§2 PO Dr.-Kleemann-Zuchtausleseprüfung) 
Die Hunde müssen 
a)  auf den drei Prüfungen "Derby", "Solms" und "AZP" mindes-

tens zwei 1. Preise erzielt haben, wobei für jede Prüfung ei-
ne einmalige Wiederholung zulässig ist und das Derby allein 
nicht genügt, aber unverzichtbar ist; 

b)  eine Verbands-Gebrauchsprüfung (VGP) mit einem 1. Preis 
bestanden haben; 

c)  im Formwert mindestens ein "sehr gut" in der Altersklasse 
nachweisen (VDH-Schau genügt nicht); 

d)  den Härtenachweis in der jagdlichen Praxis erbracht haben; 
e) eine Verlorenbringerprüfung oder eine Verbandsschweißprü-

fung bestanden haben. 
f) frei von HD sein (Bewertung A1 - B2) 
 
Die Zulassungsvoraussetzungen müssen bei Abgabe der  
Nennung erbracht sein. 
 
Hunde, die auf den vorgenannten Prüfungen (Solms, AZP und 
VGP) auf Grund der bestehenden Ausnahmeregelungen die 
Wasserarbeit ohne das Fach "Stöbern mit Ente im deckungsrei-
chen Gewässer" (Teilprüfung) bestanden haben müssen zusätz-
lich das Leistungszeichen "VBR-E" mit dem Prädikat "sehr gut" 
nachweisen. 
 
Hunde, bei denen auf vorausgegangenen Prüfungen Schuss-
empfindlichkeiten oder andere Wesensschwächen festgestellt 
wurden, können nicht zugelassen werden. 
 
Ausländische Hunde, die in einem anerkannten ausländischen 
Zuchtbuch eingetragen sind, können unter der Voraussetzung, 
dass sie die vorstehend geforderten bzw. vergleichbaren Bedin-
gungen erfüllen, durch Beschluss des Präsidiums zur Prüfung 
zugelassen werden. 
 
Nennungen: 
Die Nennungen sind über die Klubvorsitzenden  an  
Andreas Thomschke, Rodauerstraße 62, 64372 Ober-Ramstadt, 
zu richten.  
Bitte gleichzeitig ein Foto des Hundes per eMail schicken (mög-
lichst in jpg-Format), eMail: thomschke@kurzhaar.org 
Es werden nur Nennungen per Post mit Unterschrift des Anmel-
denten akzeptiert. Keine eMails und Faxe. Die Nennungen sind 
vollständig, digital oder mit Schreibmaschine auszufüllen. Hand-
schriftlich ausgefüllte Nennungen werden zurückgeschickt. Bei 
allen Nennungen ist einen Kopie des für den Zeitpunkt der Dr. 
Kleemann-Prüfung gültigen Jagdscheins mitzuschicken. Nen-
nungen, bei denen diese Kopie fehlt, werden nicht bearbeitet. 
 

Nur bei ausländischen Hunden sind der Nennung in Kopie beizu-
fügen: 
•  Die Ahnentafel des gemeldeten Hundes, 
•  Die Prüfungsbescheinigungen (Zensurenblätter) aller voraus-

gegangenen Prüfungen und Zuchtschauen,  
•  HD-Untersuchungsbefund mit dem Nachweis der HD-Freiheit. 
•  des für den Zeitpunkt der Dr. Kleemann-Prüfung gültigen 

Jagdscheins/Jagdkarte mit deutscher Übersetzung 
 

Nennungen, bei denen diese Nachweise nicht mit deutscher 
Übersetzung beigefügt sind, werden nicht bearbeitet. 

  

Ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht. Der Verband behält 
sich die Entscheidung vor. 
 
Impfungen und Gesundheitszeugnis: 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Zulassung 
zur Prüfung der Nachweis über eine nach den veterinärpolizei-
lichen Bestimmungen wirksame Tollwutschutzimpfung des Hun-
des vorgelegt werden muss.  
 
Nennungsschluss:  01. Juli 2016 
Nachnennungen können nicht angenommen werden. 
Nenngeld: 180 € 
Nenngelder bitte spesenfrei auf das Konto 
IBAN Nr.: DE53 5086 4322 0201 0506 99 
BIC Code: GENODE510RA überweisen. 
Kontoinhaber: Andreas Thomschke, Obmann für das Prüfungs-
wesen 
Das Nenngeld muss spätestens zum Nennschluss einbezahlt 
sein. Nennungen mit verspäteter Nenngeldzahlung werden nicht 
berücksichtigt. 
 
Prüfungsbestimmungen:  
Geprüft wird nach der gültigen Fassung der PO für die  
Dr. Kleemann-Zuchtausleseprüfung. 
 
Prüfungsleitung: 
DK Präsident Michael Hammerer, Reichau 96, 87737 Boos, Tel. 
08333/93223, Fax 08333/93227, eMail hammerer@kurzhaar.org 
 
Örtliche Organisation und örtliche Prüfungsleitung:  
Vizepräsident Mf. Leopold Kovanda, A-2201 Gerasdorf/Wien, 
Hugo Mischekstraße 5, Telefon 0043 2246 2200, Mobil 0043 
676 84148677, eMail transporte@kovanda.at 
 
Prüfungsbüro und Standquartier: 
Thayalandhalle/Neue Sport Mittelschule, A-2136 Laa/Thaya, 
Anton-Bruckner-Straße 1-3 
 
Zimmervermittlung: 
Tourismusbüro Land um Laa, A-2136 Laa/Thaya, Stadtplatz 43, 
Telefon 0043 2522 2501 29, eMail tourismus@laa.at 
 
Voraussichtliche Programmfolge: 
 
Donnerstag, den 22. September 2016 
9.00 - 12.00 Uhr Anmeldung im Prüfungsbüro, Auslosung 
der Gruppen 
13.00 – 14.00 Uhr Begrüßung 
14.00 – 17.00 Uhr Formwertbeurteilung der Hunde  
18.00 Uhr Richterbesprechung 
19:30 Uhr Treffen des  Weltverbandes Deutsch-Kurzhaar 
 
Freitag, den 23. September 2016  
8.00 - 17.00 Uhr Prüfung in den Feld- und Wasserrevie-
ren 
8.00 Uhr Abfahrt Begleitprogramm 
18:00 Uhr Heurigenbesuch 
 
Samstag, den 24. September 2016 
Bei Bedarf: 8.00 - 11.30 Uhr Prüfung in den Feld- und 
Wasserrevieren, anschl. Abgabe der Prüfungsergebnisse 
14.30 – 16.00 Uhr Schausuche  
18.00 Hubertusmesse 
19.00 Uhr Festabend mit Preisverteilung 
 
Deutsch-Kurzhaar-Verband e.V. 
Österreichischer Kurzhaarklub 


